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Per Einschreiben/ Eingangsbestätigung

Stadt Braunschweig

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig 

Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A 39/A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen-Süd
Bezug: Öffentliche Bekanntmachung (BZ) vom 24.2.2007
hier: Einwändungen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Frau ist Eigentümerin des Grundstücks Am Zoo XX in Braunschweig Melverode. Wir leben dort in einem Einfamilienhaus. Das Grundstück ist etwa 1500 m² groß; die Außenfläche, die wir natürlich intensiv nutzen, ist überwiegend in West-Nord-Richtung ausgerichtet. Es besteht Sichtverbindung zur Oker und zum Südsee. Aus unserer Wohnlage ergibt sich selbstverständlich eine regelmäßige und intensive Nutzung des Naherholungsgebietes am Südsee. In den letzten Jahren haben wir auch zur Alterssicherung erhebliche Mittel in unseren Immobilie investiert. Ihre Planung bedroht uns in unserem Recht auf gesunde Lebens- und Umweltbedingungen und Naherholung. Sie beeinträchtigt unsere Lebensqualität erheblich. Als Folge des Bauwerkes erwarten wir eine gesundheitliche Gefährdung und einen erheblichen Wertverlust unseres Besitzes. 

Wir betrachten uns also als gesundheitlich gefährdet und in unserer materiellen Zukunftssicherung bedroht. Soweit sind wir von der geplanten Baumaßnahme massivst berührt und erheben daher Einwände:

· Die Verwirklichung der nur als grotesk und monströs zu bezeichnenden Bauwerksplanung hat selbstverständlich Auswirkungen auf uns als nähere Anlieger. Die beabsichtigte mehrgeschossige Bauweise mit weitgehend fehlenden Schutzmaßnahmen in Verbindung mit zunehmendem Verkehrsaufkommen wird absehbar eine über die gesetzlichen Grenzen hinausgehende Lärmbelastung und Emission von Schadstoffen bewirken. Infolge der überwiegenden West- Nordwestwinde werden wir diesen Einflüssen nahezu direkt ausgesetzt sein.
Die die Bauweise einschließlich der vorgesehenen Schutzmaßnahmen begründenden Annahmen und Berechnungen halten wir sämtlich für falsch, fehlerhaft, unvollständig und unzutreffend. Die Auswirkungen des Bauwerkes sind in der Summe im Zusammenhang mit den durch die schon vorhandenen Verkehrswege bestehenden Umweltbelastungen sowie den gegebenen topographischen Besonderheiten (Wasserfläche des Südsees) zu bewerten. Dies ist vorsätzlich nicht erfolgt.



· Die hinsichtlich erforderlicher Schutzmaßnahmen (Schallschutzwände) verwandten Annahmen zur Verkehrsentwicklung und damit Lärm- und Schadstoffentwicklung halten wir für falsch.
Wie bereits erwähnt, sind die topographischen Besonderheiten (Wasserfläche als schallhartes, pegelverstärkendes Medium) nicht berücksichtigt. Die Parameter sind im einzelnen nicht nachvollziehbar. Offensichtlich wird eine Planung betrieben, die zugunsten billiger Bauweise möglichst geringe Auswirkungen annimmt; eine Art der Verkehrsplanung die sich schon in nahezu allen Fällen von Verkehrsplanung als falsch zum Nachteil von Mensch und Umwelt erwiesen hat.
Es ist nicht erkennbar, wieweit die Planungsbehörde alles erforderliche und nach dem heutigen Stand der Technik mögliche zur Minimierung der von dem Bauwerk ausgehenden Schadenseinflüsse jetzt und für die Zukunft unternommen hat.
Dies ist ein gravierender Mangel, der aus unserer Sicht eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellt.


· Die insgesamt von dem Bauwerk ausgehenden Auswirkungen können nur mittels einer Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt werden.
Das hierauf verzichtet wurde halten wir für einen grundsätzlichen Planungsfehler und damit das gesamte Verfahren für rechtswidrig.

Insgesamt fühlen wir uns durch das Bauvorhaben in unserer Lebensqualität, in unserem Recht auf gesunde Wohnumgebung und Schutz unseres Eigentums massiv beeinträchtigt und bedroht.

Wir erheben folgende Forderungen:

· die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung

· Verzicht auf die dritte Ebene

· Vollständige und lückenlose Schall- und Emissionsschutzmaßnahmen nach dem heutigen Stand der Technik wie komplette Verkleidung mit wirksamen, schalldämmenden Schallschutz sowie Flüster-Asphalt
· die Sicherung des vorhandenen Naherholungsgebietes mit seiner Fauna und Flora durch geeignete Maßnahmen

· Baulast: Verpflichtung zu jährlicher Lärm- und Emissionsmessung mit der Pflicht zur Nachbesserung der Schutzmaßnahmen bei Erreichen der gesetzlichen Grenzwerte

Wir fordern die Berücksichtigung unserer Einwände.

Den Eingang dieses Schreibens bestätigen Sie bitte.

Hochachtungsvoll
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